
 

 
 
 
 
 

Abfallverordnung 
Inkraftsetzung per 01. Januar 2020 

Der Gemeinderat Pfungen setzt mit Beschluss Nr. 198 vom 11. November 2019 und gestützt 
auf Art. 10 Abs. 2 der Abfallverordnung vom 27. Juni 2019  

die total revidierte Abfallverordnung  

per 01. Januar 2020 in Kraft  

Die Abfallverordnung vom 29. November 2001 wird auf diesen Zeitpunkt hin ausser Kraft ge-
setzt.  

Der Gemeinderat stellt fest 
1. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2019 haben die Stimmberechtigen 

die Abfallverordnung mit grossem Mehr genehmigt.  
Die Abstimmungsergebnisse der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2019 wurden in 
den öffentlichen Publikationsorganen am Freitag, 05. Juli .2019, publiziert. 
Der Eintritt der Rechtskraft wurde mit Bescheinigung vom 09. August 2019 vom Bezirksrat 
Winterthur bestätigt. 

2. Die kantonale Baudirektion genehmigte mit Verfügung vom 06. September 2019 die total 
revidierte Abfallverordnung. 
Die Genehmigung der kant. Baudirektion vom 06. September 2019 wurde in den öffentli-
chen Publikationsorganen am Freitag, 13. September 2019, publiziert. 
Der Eintritt der Rechtskraft wurde mit Bescheinigung vom 06. November 2019 vom Baure-
kursgericht des Kantons Zürich bestätigt.  

3. Gemäss Art. 10 Abs. 2 der Abfallverordnung bestimmt der Gemeinderat den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Verordnung.  
Die Verordnung vom 29. November 2001 tritt auf diesen Zeitpunkt ausser Kraft. 

Rechtsmittel 
Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen von der Veröffentlichung an gerechnet beim Be-
zirksrat Winterthur, Hermann-Götze-Strasse 26, 8400 Winterthur, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Beschluss ist – soweit möglich – beizulegen. 

Beschluss und Unterlagen sind auf der Homepage www.pfungen.ch einsehbar und liegen vom 
15. November bis 15. Dezember 2019 während der Schalteröffnungszeiten im Gemeindehaus 
am Schalter der Einwohnerkontrolle (Erdgeschoss) auf. 

Pfungen, 11. November 2019 

Der Gemeinderat 


